
D44_004_Meldeformular_Nichttrinkwasseranlage.pdfStand:  13.01.2020
Copyright: 
LRA Passau Seite  von 

Meldeformular einer zusätzlichen NICHT-Trinkwasseranlage 
gemäß § 13 Abs. 4 TrinkwV in der jeweils gültigen Fassung

Grund der Meldung:

Entnahmestellen der Nicht-Trinkwasseranlage sind im Haushalt installiert

Errichtung einer NICHT-Trinkwasseranlage zum:

Übergang des Eigentums oder Nutzungsrechts zum:

Stillegung einer bestehenden Anlage zum:

Laufender Betrieb seit:

Inbetriebnahme einer Anlage zum:

Angaben zur Anlage:

Adresse:

PLZ, Ort:

Objektbezeichnung: 
z.B. Regenwasserzisterne, Brauchwasserbrunnen, Hausbrunnen

neuer Eigentümer / Träger:Eigentümer / Träger

Name:

Anschrift:

E-Mail (freiwillig):

Telefonnummer:

PLZ, Ort:

Bemerkungen / sonstige Hinweise:

Weitere Angaben: 
Sind die Entnahmestellen, welche nicht für den menschlichen Gebrauch 
bestimmt sind, dauerhaft als solche gekennzeichnet bzw. gesichert? ja nein

Ort, Datum 

Hinweis: 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer entgegen § 13 Abs. 4 Satz 2 
Trinkwasserverordnung eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet. 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 oder 3 
eine Leitung oder eine Entnahmestelle nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig kennzeichnet.
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